


Die Landesgedächtnisstiftung ist anlässlich 
der 150. Wiederkehr der Erhebung von 1809 
gegründet worden (LGBl Nr.: 43/1957, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl Nr.: 10/2006). 
Die Geltungsdauer dieses Gesetzes ist derzeit 
bis zum Jahr 2017 begrenzt.
Die Verwaltung der Landesgedächtnisstiftung 
obliegt dem Kuratorium der Landesgedächtnis-
stiftung. Dieses Gremium setzt sich aus Vertre-
tern und Vertreterinnen der Landesregierung,  
des Landtages, des Gemeindeverbandes, der 

Stadt Innsbruck sowie vier um das kulturelle 
Leben Tirols verdienten Persönlichkeiten zu-
sammen. Der/die Vorsitzende wird von der Ti-
roler Landesregierung gewählt. Dessen/deren 
Stellvertreter/In ist der/die jeweilige Präsi-
dent/In des Tiroler Gemeindeverbands. 
Die für die Erfüllung der Stiftungszwecke be-
nötigten Gelder werden je zur Hälfte von den 
Tiroler Gemeinden und dem Land Tirol aufge-
bracht.

■	 Erbauung und Erhaltung einer Kapelle zu 
Ehren „Unseren Hohen Frau von Tirol“ in 
Verbindung mit der Schaffung einer Ge-
dächtnisstätte 

■	 Zuerkennung von Stipendien und Bildungs-
darlehen an begabte, sozial bedürftige und 
in Tirol ansässige Schüler/Innen, Studieren-
de und Gradierte für Ausbildungen an Schu-
len, Fachhochschulen, Universitäten und 
sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
im In- und Ausland

■	 Förderung der Unterbringung von in Tirol 
ansässigen Student/Innen in Studentenhei-
men in Österreich

■	 Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung 
des kulturellen Erbes in Tirol

■	 Förderung infrastruktureller Maßnahmen in 
Museen in Tirol

■	 Förderung von ergänzenden kulturellen 
Schwerpunkten

Förderung von schulischen und wissen-
schaftlich-universitären Ausbildungen:

Im Rahmen des Stipendienwesens des Landes 
bzw. der Landesgedächtnisstiftung werden 
schulische und wissenschaftlich-universitäre 
Ausbildungen von Schülern und Schülerinnen 
sowie von Studierenden unterstützt, die trotz 
Vorliegens einer sozialen Bedürftigkeit keinen 
Anspruch auf eine Schul- bzw. Studienbeihilfe 
des Bundes (Landesschulrat, Studienbeihilfen-
behörde, etc.) haben.

Voraussetzungen:
Österreichische Staatsbürgerschaft oder 
Staatsbürger/Innen eines EU- bzw. EWR- Mit-
gliedstaates, wobei die Antragsteller und de-
ren Kinder den Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen in Tirol haben müssen. Staatsbürger/Innen 
anderer Nationen und deren Kinder können 
dann eine Unterstützung erhalten, wenn sie 
mindestens 5 Jahre in Österreich einkom-
menssteuerpflichtig waren und gemeinsam mit 
mindestens einem Elternteil den Mittelpunkt 
der Lebensinteressen in Tirol haben. 

Positiver Schul- bzw. Studienerfolg 

Soziale Bedürftigkeit

Höchsteintrittsalter: 30 Jahre

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine 
Förderung.

1.	 Schul- und Heimbeihilfen für Schüler und 
Schülerinnen:
■	 Heimbeihilfen für Schüler und Schülerinnen 

der 5. bis einschließlich 8. Schulstufe 
■	 Notwendigkeit der Internatsunterbringung 

muss nachgewiesen werden
■	 Schulbeihilfen für Schüler und Schülerinnen 

der 9. Schulstufe, die eine mittlere oder 
höhere Schule besuchen

■	 Schüler und Schülerinnen ab der 10. Schul-
stufe können nur dann unterstützt werden, 
wenn auf Grund besonderer Gegebenheiten 
(Notendurchschnitt über 2,9, Schulwech-
sel, etc.) der Bezug einer Schulbeihilfe des 

Bundes nicht möglich ist oder wenn be-
sonders berücksichtigungswürdige Gründe 
(z.B. momentane Notlage, etc.) vorliegen.

Die dafür benötigten Geldmittel werden bis zu 
einem Notendurchschnitt von höchstens 2,5 
aus den Mitteln der Landesgedächtnisstiftung 
und ab einem Notendurchschnitt von 2,51 aus 
den Mitteln des Landes bereitgestellt.

Einreichfrist: 15. November des betref-
fenden Schuljahres

2. Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Inter-
natsschüler/Innen:
Diese freiwillige Förderungsaktion des Landes 
unterstützt in Tirol ansässige Schüler und 
Schülerinnen ab der 5. Schulstufe, die für den 
Besuch einer höheren oder mittleren Schule in 
einer Zweitunterkunft untergebracht werden 
müssen.
Bei Fahrtkosten, die nicht vom Bund ersetzt 
werden, besteht die Möglichkeit, diese Selbst-
behalte zur Hälfte zu refundieren. Vorausset-
zung dafür ist ein Selbstbehalt von mindestens 
€ 100,– (Mindestförderung € 50,–). Die Höchst-
grenze liegt bei € 800,– (max. Förderung  
€ 400,–).
Selbstbehalte unter € 100,– können ebenso 
nicht ersetzt werden wie Beträge, die die 
Höchstgrenze von € 800,– übersteigen.

Einreichfrist: 31. Oktober des darauf fol-
genden Schuljahres

Antragsformulare:
Die Antragsformulare für Schul- und Heimbei-
hilfen und Fahrtkostenzuschüsse des Landes 
liegen in den Schulen auf, können unter www.
tirol.gv.at/themen/kultur/abteilung-kultur/
landesgedaechtnisstiftung/stipendien ausge-
druckt oder beim Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Abteilung Kultur, Geschäftsstelle der 
Landesgedächtnisstiftung, 6020 Innsbruck, 
Sillgasse, Telefon: 0512/508/3759 und 3769 
angefordert werden.

3. Stipendien für Studenten und Studentinnen 
während des Regelstudiums:
■	 Stipendien sind nur dann möglich, wenn 

der/die Student/In trotz Vorliegens einer 

besonderen sozialen Bedürftigkeit keine 
oder in Ausnahmefällen keine angemessene 
Studienbeihilfe des Bundes erhalten kann.

■	 Der/die Studierende ist ordentliche(r) Hö-
rer/In an einer Universität, Fachhochschu-
le, Akademie, theologische Lehranstalt, 
Privatuniversität oder einem Konservatori-
um mit Öffentlichkeitsrecht in Österreich 
oder im EWR-Raum inkl. Schweiz.

■	 Der/die Studierende darf bei Antragstel-
lung das 30. Lebensjahr nicht überschritten 
haben.

■	 Die Förderung von Doktorratsstudien ist 
nicht möglich.

Einreichfrist: 31. März des jeweiligen Studi-
enjahres

4. Auslandsaufenthalte von Student/Innen und 
Graduierten:
■	 unverzinste Darlehen für Postgraduate- 

Vorhaben und Forschungsaufenthalte
■	 Beihilfen für künstlerische Ausbildungen, 

die sich von einer adäquaten Ausbildung 
im Inland inhaltlich unterscheiden und von 
den Bundesstellen nicht gefördert werden

■	 Beihilfen für Praktika, die Studierende un-
entgeltlich an einer zwischenstaatlichen 
Einrichtung absolvieren

■	 Beihilfen für Studierende, die während 
eines Regelstudiums einen ein- bis maximal 
zweisemestrigen Auslandsaufenthalt absol-
vieren und weder ein Erasmusstipendium 
noch einen Auslandszuschuss erhalten kön-
nen.

Die Ansuchen können ganzjährig eingebracht 
werden.

Antragsformulare:
Das Antragsformular für die Zuerkennung einer 
Studienbeihilfe sowie das Beiblatt für die Zuer-
kennung von Bildungsdarlehen kann entweder 
bei der Geschäftsstelle der Landesgedächtnis-
stiftung im Amt der Tiroler Landesregierung, 
Abteilung Kultur, 6020 Innsbruck, Sillgasse 8, 
Tel.: 0512/508/3759 und 3769 angefordert 
oder unter www.tirol.gv.at/themen/kultur/
abteilung-kultur/landesgedaechtnisstiftung/
stipendien ausgedruckt werden.

Rechtsgrundlagen

Förderungsschwerpunkte der Landesgedächtnisstiftung
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